
1/2010 PRIVATE22

XLIECHTENSTEIN

Von Dr. Norbert Seeger
Rechtsanwalt, Vaduz

Liechtensteins Regierung, die bereits
2008 eine Vorwärtsstrategie entwickelt
hatte, um den Finanzplatz für die Zu-
kunft abzusichern, verdeutlichte mit
der «Liechtenstein-Erklärung» ihren
Standpunkt zum Schutz der Privat-
sphäre und zur Verteidigung des Bank-
kundengeheimnisses. Überdies wurde
die Bereitschaft Liechtensteins bekräf-
tigt, die Verhandlungen über Abkom-
men zum Informationsaustausch in
Steuerfragen zu beschleunigen, um so
bald wie möglich über ein Netz von
Abkommen zu verfügen. Im Rahmen
dieses Prozesses, unterstrich die Re-
gierung, werde sich Liechtenstein sei-
ner Verantwortung sowohl gegenüber
den Steueransprüchen anderer Staaten
als auch gegenüber dem Vertrauen sei-
ner internationalen Kunden stellen.
Die seit März 2009 verfolgte Strategie
ist von Erfolg gekrönt, denn die OECD
anerkannte Liechtensteins Umsetzung

des internationalen Steuerkoope-
rationsstandards und entfernte das
Fürstentum von der «grauen Li-
ste» der nicht-kooperierenden Län-
der.

Berechtigter Geheimnisschutz
Vor dem Hintergrund der Bemü-
hungen, die globale Wirtschaft
und das internationale Finanz-
system wieder zu stabilisieren,
entschied sich Liechtenstein für
eine pro-aktive Strategie und emp-
fahl sich der Staatenwelt mit der
«Liechtenstein-Erklärung» als ein
verantwortungsvoller und zuver-
lässiger Partner. Dieser Weg war
vorgezeichnet mit der Ratifizie-
rung eines Zinsbesteuerungsab-
kommens mit der Europäischen
Union und mit dem Abschluss ei-
nes Steuerabkommens mit den
USA, die bereits auf den OECD-

Standards basierten. Im Unterschied
zur kolportierten Meinung, nun sei
das Bankkundengeheimnis aufgege-
ben worden, besteht der Geheimnis-
schutz weiterhin, doch wird in Zukunft
nicht nur im Fall von Steuerbetrug,
sondern unter bestimmten Vorausset-
zungen auch bei Steuerhinterziehung
Amtshilfe geleistet. Das früher nicht
ganz zutreffend mit einem Tresor ver-
glichene Bankkundengeheimnis war
ohnehin nie absolut: Liechtenstein lei-
stete schon bisher Rechtshilfe in Straf-
sachen. 

Musterabkommen mit den USA
Schon vor der «Liechtenstein-Erklä-
rung» hatte Liechtenstein am 8. De-
zember 2008 ein Abkommen mit den
USA über Zusammenarbeit und In-
formationsaustausch in Steuersachen
(Tax Information Exchange Agree-
ment – TIEA) unterzeichnet. Den Pa-
radigmenwechsel, von einer restriktiv-
defensiven zu einer kooperativen Hal-
tung überzugehen, erklärte die Regie-

rung mit der damit verbundenen Chan-
ce, die Zukunft des liechtensteinischen
Finanzplatzes und des Wirtschafts-
standortes Liechtenstein längerfristig
zu sichern. Das TIEA mit den USA
diente bei den Kooperationsabkom-
men, die ab September 2009 mit einer
Reihe von Ländern abgeschlossen
wurden, als Richtlinie. Mit der Unter-
zeichnung des TIEA wurde für die
liechtensteinischen Banken die Vor-
aussetzung für die Verlängerung des
QI-Status (Qualified Intermediary) ge-
schaffen, der von den USA in der Fol-
ge ab dem 1. Januar 2010 für 6 Jahre
verlängert wurde.

Das auf dem TIEA basierende
Amtshilfegesetz erhielt die Unterstüt-
zung des Liechtensteinischen Banken-
verbandes, da es eindeutige und zu-
gleich strikte Regelungen zur Ge-
währung von Amtshilfe umfasse. Der
Bankenverband würdigte als positiven
Schritt, dass der im Rahmen des
Amtshilfegesetzes vorgesehene Infor-
mationsaustausch ausschliesslich auf
eine präzisierte Anfrage erfolgen kön-
ne. Mit diesem Gesetz würden auch in
Zukunft keine sensiblen Steuerdaten
ohne zielgerichtete und individuelle
Anfrage an das Ausland abgegeben.
Zustimmung kam auch aus der Export-
industrie, die das Amtshilfegesetz als
wichtigen Baustein für die konstruk-
tive Zusammenarbeit und die Weiter-
führung der guten Beziehungen mit
den USA bezeichnete. 

Informationen auf Ersuchen
Der Informationsaustausch in Steuer-
sachen zwischen Liechtenstein und
den USA basiert auf dem Weg der
Amtshilfe. Das Abkommen sieht je-
doch explizit vor, dass der Informa-
tionsaustausch zwischen den zustän-
digen Steuerbehörden nicht automa-
tisch erfolgt, sondern auf der Basis ei-
nes präzise formulierten Ersuchens.
Liechtenstein muss einem Ersuchen

Liechtensteins Bankgeheimnis bleibt erhalten
Kein automatischer Informationsaustausch bei Steuerbetrug und Steuerhinterziehung
Mit der «Liechtenstein-Erklärung» vom 12. März 2009 gab die Regierung des Fürstentums Liechtenstein bekannt,
mit anderen Staaten eine umfassende Zusammenarbeit in Steuerfragen – entsprechend den OECD-Standards –
anzustreben. Gleichzeitig bekräftigte die Regierung, weiterhin für den Schutz der berechtigten Ansprüche der welt-
weiten Klienten des Finanzplatzes Liechtenstein auf Privatsphäre einzutreten. Im Bereich des Bankgeheimnisses
verfügt Liechtenstein unverändert über eine solide Gesetzgebung.
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nur entsprechen, wenn eine Reihe von
Anforderungen erfüllt ist. Zu den ver-
langten Informationen an die Adresse
Liechtensteins gehören:

. Die Identität des Steuerzahlers, des-
sen steuerrechtliche oder strafrecht-
liche Verantwortung in Frage steht.. Die Zeitspanne, für welche die Infor-
mationen verlangt werden.. Die Gründe zur Annahme, dass die
verlangten Informationen sich in
Liechtenstein befinden. . Den Namen und die Adresse jener
Person, von der angenommen wird,
dass die ersuchten Informationen in
deren Besitz oder unter deren Kon-
trolle sind.. Eine Erklärung, dass die USA alle
angemessenen, ihr in ihrem Hoheits-
gebiet zur Verfügung stehenden Mit-
tel zur Beschaffung der Informatio-
nen ausgeschöpft hat.

Mit diesem hier nicht abschliessend
aufgeführten Anforderungskatalog sol-
len blosse «Fishing Expeditions» oder
«Fact-Finding Missions» verhindert
werden. Ausserdem enthält das Ab-
kommen Bestimmungen, dass der er-
suchte Staat die Informationen ver-
weigern kann, die dem Anwaltsge-
heimnis, einem anderen Geschäftsge-
heimnis oder Berufsgeheimnis unter-
liegen. Nicht geschützt ist die Informa-
tionsweitergabe, wenn sich das Ge-
schäftsgeheimnis ausschliesslich auf
die Finanzdienstleistung selbst be-
zieht. 

Abkommen mit Deutschland
Nach dem Muster des USA-Abkom-
mens schloss Liechtenstein mit
Deutschland und einer Reihe anderer
Länder Abkommen über den Informa-
tionsaustausch ab. Bei der Unterzeich-
nung betonte Liechtensteins Regie-
rungschef Klaus Tschütscher, die Ver-
einbarung sei ein weiteres Beispiel
dafür, dass der OECD-Standard im
Bereich des Steuerinformationsaus-
tauschs nun international auf breiter
Ebene umgesetzt werde. Erfolgreiche
grenzüberschreitende Kooperation in
Steuerfragen setzt laut Tschütscher
voraus, dass die Vertragspartner im
zwischenstaatlichen Verhältnis gesi-
cherte, rechtsstaatliche Abläufe im
Interesse ihrer Bürger gewährleisten
können. Bei diesen Abkommen gehe es
auch darum, die legitime Privatsphäre
jedes Bürgers vor willkürlichen und

gesetzlich nicht abgesicherten staat-
lichen Zugriffen zu schützen sowie
Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Auch mit Deutschland funktioniert der
Informationsaustausch nur auf präzis
formulierte Anfrage. Aufgegeben hat
das Fürstentum Liechtenstein das frü-
her streng gehütete Prinzip der beider-
seitigen Strafbarkeit als Grundvoraus-
setzung für den Informationsaus-
tausch. Deutschland und Liechtenstein
haben hingegen in einem Protokoll
zum Abkommen festgelegt, dass der
Steuerpflichtige ausserhalb eines Steu-
erstrafverfahrens über die Absicht ei-
nes Auskunftsersuchens unterrichtet
werden soll. Von dieser Regel kann je-
doch Abstand genommen werden,
wenn dadurch der Zweck der Ermitt-
lungen gefährdet würde. 

Vereinbarung mit England
Das Übereinkommen, das am 11. Au-
gust 2009 zwischen dem Vereinigten
Königreich und Liechtenstein abge-
schlossen wurde, reicht über den Infor-
mationsaustausch mit anderen Län-
dern hinaus. Unter Beachtung der Ziel-
setzung «Clients First – Kunden stehen
im Vordergrund» ist nach Einschät-
zung der liechtensteinischen Regie-
rung ein Abkommen mit einem kun-
denorientierten Ansatz vereinbart wor-
den. Das TIEA sieht eine Reihe von
Schutzmassnahmen vor, die darauf ab-
zielen, dass der vorgesehene Steuer-
informationsaustausch nicht die Pri-
vatsphäre von Personen gefährdet, die
den Finanzplatz Liechtenstein nutzen. 

www.seeger.li.

Schutz der Privatsphäre:
Liechtenstein-Erklärung zu OECD-Standards in Steuerfragen
«Mit dieser Erklärung verpflichtet sich Liechtenstein zur Umsetzung der durch
die OECD entwickelten globalen Standards der Transparenz und des Informa-
tionsaustausches in Steuerfragen sowie zu einer intensivierten Teilnahme an inter-
nationalen Bemühungen zur Bekämpfung der Nichteinhaltung ausländischer
Steuergesetze. Mit dieser Erklärung verdeutlicht Liechtenstein seinen Standpunkt
zum Schutz der Privatsphäre und zum Bankkundengeheimnis und bekräftigt sei-
ne  Bereitschaft, die Verhandlungen über Abkommen betreffend den Informations-
austausch in Steuerfragen und andere Abkommen zu beschleunigen, um so bald
wie möglich über ein Netz solcher Abkommen zu verfügen, damit sowohl dem
globalen Problem des Steuerbetrugs und der Steuerhinterziehung als auch der
Doppelbesteuerung begegnet werden kann.» 

Erklärung der Regierung des Fürstentums Liechtensteins am 12. März 2009 

OECD-Standards in Steuerfragen
«Der Liechtensteinische Bankenverband begrüsst die ‹Liechtenstein Declaration›
der Regierung des Fürstentums Liechtenstein und damit ihre Bereitschaft zur An-
wendung der globalen OECD-Standards in Steuerfragen. Der Bankenverband be-
fürwortet gleichzeitig einen raschen Abschluss der Verhandlungen mit der EU
über ein Betrugsabkommen. Er unterstützt die Regierung Liechtensteins in ihrer
Absicht, im Sinne eines Interessensausgleichs baldmöglichst konkrete Verhand-
lungsergebnisse über einen Steuerinformationsaustausch auf Anfrage nach OECD-
Standards zu erzielen. Eine verstärkte Steuerkooperation steht dabei nicht im
Widerspruch zum Schutz der Privatsphäre, der vor dem ungerechtfertigten Zugriff
Dritter weiterhin gewährleistet ist. Ein automatischer Informationsaustausch wird
vom Bankenverband grundsätzlich abgelehnt. Sogenannte ‹Fishing Expeditions›
widersprechen der Grundphilosophie der liechtensteinischen Banken zum Schutz
der Privatsphäre.»

Stellungnahme des Liechtensteinischen Bankenverbandes
zur Liechtenstein-Erklärung
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